
 
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB vom 05.03.2020 vorgebrachten Anregungen und Hinweise 

wurden geprüft.  

Anregungen und Hinweise im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 05.03.2020 bis zum Abbruch der Offenlage 

durch die Schließung des Rathauses im Zuge der „Corona-Pandemie“ am 

17.03.2020 liegen nicht vor, eine Stellungnahme ist nach Abbruch der 

Offenlage eingegangen, die vorgebrachte Anregung wurde geprüft. 

Den in den beigefügten Abwägungstabellen formulierten 

Beschlussempfehlungen der Verwaltung wird zugestimmt. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 

2 BauGB den Entwurf der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes, die 

Begründung und Umweltbericht, die Artenschutzprüfung I und II, das 

Schallgutachten, das Verkehrsgutachten, die Gutachterliche 

Stellungnahme zur Baugrundsituation inkl. abfalltechnischer Deklaration, 

die aufgrund der Anregungen und Bedenken im Anschluss an die 

Beteiligung der Träger öffentliche Belange erstellte Bodenuntersuchung 

gemäß BBodSchV sowie die bisher vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen erneut für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 

2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange erneut durchzuführen. 

 


